


Die Umweltschutzanlagen Siggerwiesen vereinen drei Einrichtungen 

Reinigung von Abwasser 
und Betrieb eines 
Kanalnetzes  

Versorgung der 
Region mit Trinkwasser  

Aufbereitung und 
Verarbeitung von Abfällen  





VERKEHRSSICHERUNG  

Absicherung bei Arbeiten im Straßenbereich 
 

nach dem ÖWAV Regelblatt 32,  

der Straßenverkehrsordnung (StVO) und  

den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) 



Ansuchen um Genehmigung von 
Arbeiten auf oder neben Straßen – 
gemäß § 90  StVO 





ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (1) - ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN 
das sind Straßen, die von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt 
werden können 

JE GRÖSSER DAS VEREKHRSAUFKOMMEN,  
DESTO HÖHER DAS GEFAHRENPOTENTIAL!!! 



Durch die Arbeit wird oftmals der Verkehr behindert 
 Behinderung schafft Gefahren 

Behinderungen der Infrastruktur: 

n des öffentlichen Verkehrs 

n des fließenden Fahrzeugverkehrs 

n des Radverkehrs 

n des Fußgängerverkehrs 

Durch die Behinderungen können  
die Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (1) - ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN 



Das sind: 

n Landesstraßen B und L 

n Gemeindestraßen 

n im Freiland 

n im Ortsgebiet 

Mit einem oder mehreren Fahrstreifen je Fahrtrichtung 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (1) - ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN 



Durch die Behinderungen können Verkehrsteilnehmer  

und auch Arbeitnehmer gefährdet werden. 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (1) - ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN 



AUCH BEI ARBEITEN VON KÜRZERER DAUER SIND 

ABSICHERUNGSARBEITEN NOTWENDIG 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (1) - ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN 



VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT: 
Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, hat die Pflicht, 
die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 
Schäden anderer zu verhindern. 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (1) - ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN 



n Internet 

n Formular 

Ein Bescheid nach § 90 StVO ist eine Schutzvorschrift zur 

Vermeidung vorhersehbarer Gefahren 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (2) - Ansuchen um Genehmigung von Arbeiten auf oder neben  
            Straßen gemäß § 90 StVO 



§ 44b StVO dringende 
SOFORTMASSNAHME 

Betriebliche Erhaltung 
kurze Dauer 

Betriebliche Erhaltung 
lange Dauer 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (3) – Von Bewilligung ausgenommen  Dringende Reparaturen 



RVS - Regelpläne 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (2) u. (3) – „Ansuchen § 90“ und „Von Bewilligung ausgenommen“ 



ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (2) u. (3) – „Ansuchen § 90“ und „Von Bewilligung ausgenommen“ 



ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (2) u. (3) – „Ansuchen § 90“ und „Von Bewilligung ausgenommen“ 



ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (2) u. (3) – „Ansuchen § 90“ und „Von Bewilligung ausgenommen“ 



ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (2) u. (3) – „Ansuchen § 90“ und „Von Bewilligung ausgenommen“ 



ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (2) u. (3) – „Ansuchen § 90“ und „Von Bewilligung ausgenommen“ 



Bei Verkehrsregelung mittels 

Signalscheiben sollen die 

Verkehrsposten volljährig, der 

deutschen Sprache mächtig und mit 

der Aufgabe „Verkehr regeln“ 

besonders geschult sein. Aufstellung 

gemäß RVS 05.05.44 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (4) – Verkehrsregelung 



- Bei hohem Verkehrsaufkommen:                 

 2 Verkehrsposten 

- Bei mittlerem Verkehrs aufkommen:  

 1 Verkehrsposten  

-  Bei geringem Verkehrsaufkommen:  

     regeln nur bei Bedarf (Stau) 

 

UMLAUFZEITEN  

(gemäß RVS 05.05.44 Rot-Grün-

Phasen wie für Baustellenampeln) 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (4) – Verkehrsregelung 



Lenker von Fahrzeugen der Kanalwartung und -revision  sind bei Arbeitsfahrten  

nicht an die Bestimmungen  

- über das Verhalten bei Bodenmarkierungen und  

- über das Einordnen sowie an Zufahrtsbeschränkungen,  

- an Halte- und Parkverbote und  

- an die Verbote bezüglich des Zufahrens zum linken Fahrbahnrand gebunden (§ 25(5) StVO) 

gebunden. 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (5) – Arbeitsfahrten nach StVO § 27 



Fahrten, die unaufschiebbaren Reparaturen von Kanalgebrechen dienen, sind 

darüber hinaus von den Bestimmungen über das Wochend- und Feiertagsfahrverbot 

für Lastkraftfahrzeuge ausgenommen (s.a.§43 Abs.5 StVO) (sollte §42 sein!) 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (6) – Unaufschiebbare Reparaturen 



•  Verschmutzung durch feste oder flüssige Stoffe sowie das Ausgießen von  

 Flüssigkeiten bei Gefahr von Glatteisbildung (z.B. durch Aerosole bei der 

 Kanalreinigung) ist verboten. 

•  Haften an einem Fahrzeug größere Erdmengen, so hat sie der Lenker vor dem 

 Einfahren auf eine staubfreie Straße zu entfernen. 

ARBEITEN IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS 
zu (6) – Verschmutzung 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (3) – Arbeitsfahrzeug 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (3) – Arbeitsfahrzeug 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (3) – Arbeitsfahrzeug 

Beispiel zur Anbringung von Schraffen: 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (3) – Arbeitsfahrzeug 

Beispiel zur Anbringung von Schraffen: 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (3) – Arbeitsfahrzeug 

Beispiel zur Anbringung von Schraffen: 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (4) – Warnkleidung nach EN ISO 20471 

NEUE NORM: EN ISO 20471 



Die EN ISO 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer abhängig von der 

Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge  < 30, < 60, > 60 km/h  drei 

Bekleidungsklassen (1, 2, 3) mit Mindestflächen in m² an fluoreszierendem 

Hintergrundmaterial und retroreflektierendem Material.  

VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (4) – Warnkleidung nach EN ISO 20471 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (4) – Warnkleidung nach EN ISO 20471 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (5) – Leiteinrichtung 

Leitbaken: 

• Zeigen den geänderten Fahrbahnrand an 

• Dienen zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen sowie Längsführungen    

  des Verkehrs 

• Weißem oder grün-gelb reflektierendem Winkel auf rotem Grund  

  (gemäß RVS  05.02.14 – Pkt. 3.3) auszuführen 

• Innerhalb einer Baustelle nur einer der beiden Typen verwendet werden 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (5) – Leiteinrichtung 

Leitkegel: 

• bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer – anstelle von Leitbaken 

• aus elastischem Material, quadratisch oder achteckigem Fuß zu bestehen 

• zwei retroreflektierende weiße Streifen 

• Kegelmantel aus rotem oder orangerotem, durchgefärbten Material 

• Höhe mindestens 50 cm – Autobahnen 75 cm 

   30 cm nur für Bodenmarkierungsarbeiten zulässig! 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (5) – Leiteinrichtung 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (6) – Leiteinrichtungen beim schlechter Sicht oder Dunkelheit 

• Leiteinrichtungen durch geeignete Lampen zu kennzeichnen 

• für Warn- und Führungslichtanlagen Bestimmungender ÖNORM EN 12352   

  einzuhalten 

• Blinkleuchten und Lauflichtanlagen müssen „gelb-weiße“ oder gelbes Blinklicht  

  aufweisen. 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 
zu (6) – Leiteinrichtungen beim schlechter Sicht oder Dunkelheit 

• Arbeitsstellen sind durch Lampen ausreichend kenntlich zu machen. 

• Kann nur an einer Seite vorbeigefahren werden, ist in Fahrtrichtung gesehen  

  für Vorbeifahrten links  rotes,  

  für Vorbeifahrten rechts weißes Dauerlicht anzubringen. 

• Für Verkehrsführung gelbes Licht 

• Bei Sperren rotes Licht 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 



VERKEHRSTECHNISCHE ABSICHERUNG 



DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMTKEIT! 


